
als Deviseninländer, ausgenommen die im § 3 Ziff. 3 
Genannten.

§ 5
In Zweifelsfällen entscheidet der Minister der Finan

zen, ob ein Bürger oder eine juristische Person, Gesell
schaft oder Gemeinschaft als Deviseninländer oder 
-ausländer anzusehen ist.
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§ 6
Devisenwerte im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. alle ausländischen Zahlungsmittel, d. h. Münzen und 
Papiergeldzeichen, die im Ausland gesetzliche Um
laufmittel sind, Banknoten, Schecks, Wechsel, Kas
senscheine, Kreditbriefe, Akkreditive, Zahlungsauf
träge und Zahlungsanweisungen, die auf ausländische 
Währung lauten;

2. alle im Ausland ausgegebenen oder ausgestellten 
Wertpapiere, Anteilrechte, Einlagenbücher, Spar
kassen- und Postsparbücher;

3. im Ausland befindliche Guthaben und alle Forde
rungen gegen Devisenausländer;

4. bewegliche Sachen und Grundstücke von Devisen
inländern im Ausland.

§ 7
Unter Umlauf von Devisenwerten (Devisenwert

umlauf) ist zu verstehen:
I. der Abschluß von Verträgen und die Vornahme 

anderer Handlungen, auf Grund deren eine Über
tragung des Eigentums oder des Besitzes von Devi
senwerten geschehen soll oder geschieht;
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